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Wahl des Vorsitzenden eines kirchenleitenden Organs 
dem Staat anzuzeigen und davon abhängig zu machen, 
dass dieser Bedenken politischer Art nicht hatte. Genau 
diese Vorschrift diente dem NS-Staat dann zur Begrün-
dung für die Einsetzung von Staatskommissaren für die 
Kirchenleitungen. So setzte der vom Staat eingesetzte 
Kirchenkommissar August Jäger am 25. Juni 1933 den 
Wiesbadener Pfarrer Albert Walther zu seinem Bevoll-
mächtigten für die Frankfurter Kirche ein und übernahm 
damit die Macht. 

So erinnert das hundertjährige Jubiläum der Frankfurter 
Kirchenverfassung von 1923 daran, wie eng Staat und 
evangelische Kirche noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
verflochten waren, wie mühsam der Ablösungsprozess 
war und wie stark die Abhängigkeit der „freien Kirche“ 
auch nach der Trennung vom Staat war. Nicht zu Unrecht 
sprachen Verfassungsrechtler von der „hinkenden Tren-
nung“ von Staat und Kirche.
 Jürgen Telschow

furt sagte man einstmals, hier hätten die Lutheraner die 
Macht, die Katholiken den Dom und die Reformierten das 
Geld. Die alte lutherische Gemeinde hatte kein eigenes 
Vermögen, sondern nur die Rechtsansprüche gegenüber 
der Stadt auf Nutzung und Unterhalt der Kirchen, Zah-
lung der Pfarrergehälter und anderes. Bemühungen im 
19. Jahrhundert, die Mitglieder zu regelmäßigen Spenden 
zu bewegen, waren gescheitert. Demgegenüber gehörten 
den reformierten Gemeinden viele wohlhabende Bürger 
an, die großzügig spendeten.
U. a. deshalb gab es schon seit 1900 in Frankfurt je einen 
lutherischen und einen reformierten Gemeindeverband. 
Diese Verbände erhoben für die ihnen angeschlossenen 
Kirchengemeinden die Steuern, statteten gemeinsam 
den Konsistorialbezirk mit den benötigten Geldmitteln 
aus und teilten den verbleibenden Rest entsprechend 
dem jeweiligen Steueraufkommen untereinander auf. 
Diese Regelung wurde nun auch wieder in der Kirchen-
verfassung festgeschrieben. Es gab also keine einheitliche 
finanzielle Ausstattung der Gemeinden innerhalb der 
Frankfurter Landeskirche.

Eine freie Volkskirche in einem demokratischen Staat 
sollte es eigentlich sein. Aber der preußische Staat ent-
ließ die Frankfurter Kirche auch 1923 nicht in die abso-
lute Eigenständigkeit. Vielmehr behielt er sich zahlreiche 
Aufsichts- und Genehmigungsrechte vor. So war der 
Staat u. a. berechtigt, in die kirchliche Vermögensver-
waltung Einsicht zu nehmen und Gesetzwidrigkeiten zu 
beanstanden; zur Sicherung einer ordnungsgemäßen 
Vermögensverwaltung die Einberufung der Gemein-
dekörperschaften zu verlangen; die Rechte der Organe 
der Kirchengemeinden und der kirchlichen Verbände auf 
vermögensrechtlichem Gebiete durch Bevollmächtigte 
auszuüben.
Diese wurden zwar 1931 in einem Vertrag zwischen den 
preußischen Kirchen und dem preußischen Staat insofern 
gemildert, als die Befugnis der Kirchen, Kirchengesetze 
zu erlassen, erweitert wurde. Aber der Vertrag enthielt 
auch z. B. die Verpflichtung der Kirchen, die beabsichtigte 

Zum hundertjährigen Jubiläum der Frankfurter Kirchenverfassung von 1923

Den vorstehenden Artikel hat der langjährige Verwaltungs-
leiter des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt, Jurist 
und Kirchenhistoriker Jürgen Telschow freundlicherweise für 
das reformierte Kirchenblatt verfasst.
Das Thema passt zugleich zu einem zweiten Jubiläum in 
diesem Jahr. Im Mai 1848 versammelten sich in der Frank-
furter Paulskirche die Mitglieder des ersten gesamtdeut-
schen Parlaments, um über eine Verfassung und die Bildung 
eines deutschen Nationalstaats zu beraten. Aus Anlass des 
175-jährigen Jubiläums gehen wir in einer kleinen Reihe 
auf einzelne, ganz unterschiedliche Aspekte von Kirche und 
Staat, Recht und Demokratie ein.
Im März wird zu lesen sein, wie die Evangelisch-reformierte 
Gemeinde die Paulskirchenversammlung unterstützte.

Paulskirchen-Jubliäum

Die aus Odessa stammende Konzertpianistin Anna Tyshayeva, 
die seit vielen Jahren in Frankfurt lebt und mit unserer Gemein-
de musikalisch verbunden ist, hat schon mehrere Benefizkon-
zerte für die Ukraine gespielt.
Sie widmet sich seit dem Kriegsbeginn ukrainischen Flüchtlingen 
in Frankfurt. So hat sie die Juristin Olga Yarosh aus Odessa ken-
nengelernt, die mit zwei Kindern und ihrer Mutter aus Odessa 
nach Frankfurt geflüchtet ist.
Anna und Olga haben schon mehrere Transporte mit humanitä-
rer Hilfe für die Ukraine gemacht (organisiert, bezahlt, gekauft, 
selbst verpackt usw.). Nun haben sie unabhängig von einander 
die wunderbare Hilfsorganisation Leos Großmutter entdeckt.
Die Gemeinde hat die beiden Frauen bei früheren Projekten  
bereits unterstützt. Hier wollen wir Ihnen dieses Projekt vor-
stellen und um Ihre Unterstützung bitten.

Odessa ist berühmt als internationale Hafenstadt, in der 
Menschen mit verschiedenen Wurzeln in einer einzigartigen 
Mischung leben. Da ist einerseits Hochkultur, Bildung 
war und bleibt in Odessa wichtigstes Ziel. Anderseits Ge-
schäftsleute, da Odessa immer eine bedeutende Hafen- 
und Marktstadt war. Aber die berühmtesten Eigenschaften 
der Menschen aus Odessa sind Humor und Familienbin-
dung. Sie nennen ihre Stadt sogar „Odessa Mama“!
Auch die Großmutter von Leonardo di Caprio stammte aus 
Odessa. Als Juri Prasdnikow und Dmitriy Bogomolow im 
März 2022 ihre Hilfsorganisation „Leos Großmutter“ nannten, 
war das auch ein Zeichen von Respekt für alle Odessaer 

Großeltern, die mit Liebe und Geduld ihre Kinder und En-
kelkinder erzogen haben.

Daher unterstützt diese Hilfsorganisation auch in erster 
Linie die ältere Generation. Das sind Menschen, die als Kin-
der den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, sehr viel in ihrem 
Leben gearbeitet haben – und jetzt leider wenig zum Leben 
haben und wieder einen Krieg erleben müssen.
Seit mehr als zehn Monaten liefern Freiwillige jeden Tag 
humanitäre Lebensmittelpakete an Rentner, Behinderte 
und Flüchtlingsfamilien. Die Pakete enthalten Müsli, Kon-
serven, Nudeln, Gemüse, Zucker, Öl und Hygieneartikel. Auch 
für Medikamente, für die Anmietung von Lagerflächen und 
für den Transport der Pakete entstehen Kosten. 
Das Benefizkonzert von Anna Tyshayeva und Michel 
Gershwin am 4. Februar in unserer Gemeinde (siehe Seite 17) 
ist jedoch nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern 
auch eine psychologische und moralische Unterstützung 
derjenigen, die während des Krieges eine schwere Zeit 
durchmachen.
 Pfarrerin Mechthild Gunkel

Respekt und Unterstützung für ältere Menschen in Odessa

Olga Yarosh mit ihrem Sohn Nikita

Juri Prasdnikow und Dmitriy Bogomolow (im grünen Pullover)

Auch unabhängig von dem Konzert am 4. Februar bittet 
die Diakonie um Unterstützung für diese wichtige Sache, 
gern auf das Konto:
IBAN: DE62 5206 0410 0004 1130 47 
bei der Evangelischen Bank, unter dem Stichwort Odessa.


